
Verwaltungsgemeinschaft Feldberg - Schluchsee Stand: 24.09.2024 
19. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
 gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 1 von 25 

 

24-09-24 Begründung (24-08-20) 

 
 
INHALT 
 
 

1 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANÄNDERUNG ........................................................ 3 

2 VERFAHRENSABLAUF UND RECHTSGRUNDLAGEN ...................................................... 5 

2.1 Allgemeines ............................................................................................................. 5 

2.2 Verfahrensablauf ...................................................................................................... 6 

2.3 Umweltbericht .......................................................................................................... 6 

3 ÄNDERUNGSBEREICHE .................................................................................................... 6 

3.1 Änderungsbereich 1 – Talblick ................................................................................. 6 
3.1.1 Ziel der Planung ....................................................................................................... 6 
3.1.2 Lage und Größe des Änderungsbereichs ................................................................. 6 
3.1.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan ........................................................ 7 
3.1.4 Inhalte der Planänderung ......................................................................................... 8 
3.1.5 Standortwahl ............................................................................................................ 9 
3.1.6 Erschließung ............................................................................................................ 9 

3.2 Änderungsbereich 2 – Sommerberg – F6 ................................................................. 9 
3.2.1 Ziel der Planung ....................................................................................................... 9 
3.2.2 Lage und Größe des Änderungsbereichs ............................................................... 10 
3.2.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan ...................................................... 11 
3.2.4 Inhalte der Planänderung ....................................................................................... 12 
3.2.5 Standortauswahl .................................................................................................... 12 
3.2.6 Erschließung .......................................................................................................... 13 

3.3 Änderungsbereich 3 – Lochert – F4 ....................................................................... 13 
3.3.1 Ziel der Planung ..................................................................................................... 13 
3.3.2 Lage und Größe des Plangebiets ........................................................................... 13 
3.3.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan ...................................................... 14 
3.3.4 Inhalte der Planänderung ....................................................................................... 14 
3.3.5 Standortauswahl .................................................................................................... 15 
3.3.6 Erschließung .......................................................................................................... 16 

3.4 Änderungsbereich 4 – Sommerseite – Stellewald .................................................. 16 
3.4.1 Ziel der Planungen ................................................................................................. 16 
3.4.2 Lage und Größe des Plangebiets ........................................................................... 16 
3.4.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan ...................................................... 17 
3.4.4 Inhalte der Planänderung ....................................................................................... 18 
3.4.5 Standortauswahl .................................................................................................... 19 
3.4.6 Erschließung .......................................................................................................... 19 

3.5 Änderungsbereich 5 – Kleiner Riesenbühl .............................................................. 19 
3.5.1 Ziel der Planungen ................................................................................................. 19 
3.5.2 Lage und Größe des Plangebiets ........................................................................... 19 
3.5.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan ...................................................... 20 
3.5.4 Inhalte der Planänderung ....................................................................................... 20 
3.5.5 Standortauswahl .................................................................................................... 21 
3.5.6 Erschließung .......................................................................................................... 21 

4 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN / ZIELE DER RAUMORDNUNG ................................. 22 

4.1.1 Feldberg ................................................................................................................. 22 



Verwaltungsgemeinschaft Feldberg - Schluchsee Stand: 24.09.2024 
19. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
 gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 2 von 25 

 

24-09-24 Begründung (24-08-20) 

4.1.2 Schluchsee ............................................................................................................ 23 

5 INANSPRUCHNAHME LANDWIRTSCHAFTLICHER FLÄCHEN ...................................... 24 

6 BELANGE DES UMWELTSCHUTZES .............................................................................. 24 

7 FLÄCHENBEDARF UND FLÄCHENBILANZ ..................................................................... 25 

 



Verwaltungsgemeinschaft Feldberg - Schluchsee Stand: 24.09.2024 
19. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
 gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 3 von 25 

 

24-09-24 Begründung (24-08-20) 

1 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANÄNDERUNG 

Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Feldberg-Schluchsee wurde 
am 14. Juli 2006 genehmigt. Dieser stellt für das gesamte Gebiet der Verwaltungsge-
meinschaft Feldberg – Schluchsee die vorgesehenen Flächennutzungen in ihren Grund-
zügen dar. Bebauungspläne, die die baulichen und anderen Nutzungen im Detail ver-
bindlich regeln, sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Zwischenzeitlich 
wurde der Flächennutzungsplan mehrfach punktuell geändert, bzw. Änderungen begon-
nen, so dass es sich bei der vorliegenden Planung nun um die 19. punktuelle Flächen-
nutzungsplanänderung handelt. Anlass dieser Änderung sind verschiedene Wohnungs-
bau-Projekte in den Gemeinden Feldberg und Schluchsee, die jeweils einer punktuellen 
Änderung der bisherigen Darstellung im Flächennutzungsplan bedürfen. Insgesamt sol-
len dementsprechend 3 Wohnbauflächen und 2 Tauschflächen im Zuge der nun vorlie-
genden Flächennutzungsplanänderung angepasst werden. 

Änderungsbereich 1 – Talblick 
Feldberg, OT Falkau 

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum möchte die Gemeinde Feldberg 
im Ortsteil Falkau (Hinterfalkau) neues Wohnbauland ausweisen. Bereits vor einigen 
Jahren hat die Gemeinde versucht, Bauplätze nördlich der Schuppenhörnlestraße im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Birlehof“ zu entwickeln, wobei sich bei 
den Untersuchungen herausstellte, dass die geplanten Flächen eine hohe ökologische 
Wertigkeit aufweisen, so dass die Planung nicht realisierbar war. Da auch weiterhin das 
Ziel besteht, für den Ortsteil Falkau neue Bauplätze für die ortsansässige Bevölkerung 
zu schaffen, sollen im nordöstlichen Bereich Straße Talblick die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Errichtung von einigen Bauplätzen geschaffen werden. In diesem 
Wohngebiet sollen dementsprechend insgesamt vier Bauplätze für Doppel- oder Einzel-
häuser ausgewiesen werden. Das geplante Baugebiet rundet die bestehende Siedlungs-
fläche entlang der Straße Talblick Richtung Nordosten ab. Da für den Bereich, mit Aus-
nahme eines schmalen Streifens entlang des südlichen Rands des Geltungsbereichs, 
bisher kein Planungsrecht besteht, soll für die angestrebte Flächenentwicklung ein Be-
bauungsplan aufgestellt werden. Um diesen jedoch aufstellen zu können, bedarf es der 
Änderung des Flächennutzungsplans, da für das Plangebiet heute eine landwirtschaftli-
che Nutzung im Flächennutzungsplan dargestellt ist. 

Änderungsbereich 2 – Sommerberg – F6 
Feldberg, OT Altglashütten 

Im Westen des Ortsteils Altglashütten möchte der Grundstückseigentümer im Bereich 
Sommerberg eine Ferienwohnungsanlage errichten. Ein Teil dieser Anlage ist bereits 
realisiert, sie soll jedoch noch deutlich erweitert werden, so dass insgesamt eine Ferien-
anlage mit bis zu 70 Ferienwohnungen entsteht, ergänzt durch verschiedene Dienstleis-
tungs-, Wellness- und Serviceangebote. Um dies zu ermöglichen, soll ein neuer Bebau-
ungsplan aufgestellt werden, dessen Ziel es ist, das Plangebiet als Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung Ferienwohnungen und Beherbergung zu entwickeln. Dies entspricht 
den Darstellungen des Flächennutzungsplans, der hier eine Sonderbaufläche Freizeit 
und Tourismus darstellt. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan „Erweiterung Chalet Ku-
ckucksuhr“ wurde durch die verschiedenen Behörden jedoch deutlich, dass im Zuge der 
Aufstellung des Bebauungsplans nördlich des Plangebiets bis zur Straße Am Sommer-
berg einige Grundstücke verbleiben, die nach Realisierung der geplanten Bebauung des 
Bebauungsplans „Erweiterung Chalet Kuckucksuhr“ als Innenbereich zu bewerten sein 
werden (betrifft die Flurstücke Nrn. 170 und 179/1) oder auch schon heute als Innenbe-
reich zu bewerten sind (betrifft die Flurstücke Nrn. 172/2 und 171). Auf einem konkreten 
Grundstück (Flst. Nr. 179) besteht darüber hinaus der konkrete Wunsch ein Wohnhaus 
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zu errichten. Im Flächennutzungsplan in der Fassung der Genehmigung vom Juli 2006 
war diese Fläche bereits als geplante Wohnbaufläche dargestellt. Im Zuge eines Flä-
chentausches im Rahmen der 8. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans 
wurde diese Fläche jedoch umgewandelt und als landwirtschaftliche Fläche dargestellt, 
so dass gerade für das eine Grundstück, für das ein konkreter Bauwunsch vorliegt, eine 
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan auch nach Realisierung der vorgesehenen 
Bebauung des Bebauungsplans „Erweiterung Chalet Kuckucksuhr“ nicht möglich ist. 
Dementsprechend soll für diese kleine Teilfläche wieder die Darstellung als Wohnbau-
fläche im Zuge der nun vorliegenden Änderung erreicht werden. 

Änderungsbereich 3 – Lochert – F4 
Feldberg, OT Altglashütten 

Um den zusätzlichen Wohnflächenbedarf durch die beiden oben aufgeführten Projekte 
in der Gemeinde Feldberg zu kompensieren, soll im Gegenzug eine dargestellte Wohn-
baufläche reduziert und gemäß der tatsächlichen Nutzung wieder als landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt werden. Im Bereich der dargestellten Wohnbaufläche Lochert (F4) soll 
im Osten, nördlich des Gottwinaweges eine Teilfläche wieder als landwirtschaftliche Flä-
che dargestellt werden. Diese Fläche bietet sich als Tauschfläche aus verschiedenen 
Gründen an, da hier aufgrund der bestehenden Situation auch langfristig keine Wohn-
bebauung realisiert werden kann und soll. So liegt die Fläche im Nahbereich der Bahn-
strecke, sie ist topographisch sehr steil und es hat sich ein Biotop entwickelt, das seit 
2017 kartiert und damit entsprechend geschützt ist, so dass eine Wohnbauentwicklung 
hier nur schwer möglich ist. Dementsprechend soll diese Fläche wieder als landwirt-
schaftliche Fläche dargestellt werden. 

Änderungsbereich 4 – Sommerseite-Stellewald  
Schluchsee, OT Blasiwald  

Der Ortsteil Blasiwald der Gemeinde Schluchsee ist im Gemeindegebiet südwestlich des 
Schluchsees gelegen und überwiegend durch Wohnnutzung und historisch gewachsene 
dörfliche Strukturen geprägt. Nachdem die vom Ortschaftsrat gewünschte Baumöglich-
keit Sommerseite /Draibberg aus natur- und artenschutzrechtlichen Gründen nicht ver-
wirklicht werden konnte, ist die Gemeinde auf der Suche nach einer alternativen Bauflä-
che, um den Bedarf der örtlichen Bevölkerung zu decken. Entlang der Straße „Sommer-
seite“ besteht bereits Bebauung. Im nordöstlichen Bereich des Ortsteils befindet sich 
entlang der Straße eine Fläche, die bisher unbebaut ist und für die nun ein Bebauungs-
plan entwickelt werden soll. Mit der Schaffung zusätzlichen Baulands soll der großen 
Nachfrage nach Wohnraum begegnet und die Eigenentwicklung des Ortsteils Blasiwald 
gesichert werden. Der Bereich ist heute dem Außenbereich gemäß § 35 BauGB zuzu-
ordnen. Um Planungsrecht zu schaffen ist daher die Aufstellung eines Bebauungsplans 
notwendig. Um diesen jedoch aufstellen zu können, bedarf es der Änderung des Flä-
chennutzungsplans, da für das Plangebiet heute eine landwirtschaftliche Nutzung im 
Flächennutzungsplan dargestellt ist. 

Änderungsbereich 5 – Kleiner Riesenbühl  
Schluchsee  

Um den zusätzlichen Wohnbauflächenbedarf in der Gemeinde Schluchsee zu kompen-
sieren, soll im Gegenzug eine bestehende Wohnbaufläche reduziert und wieder als land-
wirtschaftliche Fläche dargestellt werden. Im Bereich der Wohnbauentwicklungsfläche 
„Kleiner Riesenbühl“ soll im Norden Wohnbaufläche zurückgenommen werden und ge-
mäß der tatsächlichen Nutzung wieder als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. 
Die Fläche am nördlichen Rand der Entwicklungsfläche „Kleiner Riesenbühl“ befindet 
sich insgesamt in äußerster Randlage des Ortes Schluchsee, ohne direkten Anschluss 
an den bestehenden Siedlungsbereich. Aktuell ist eine wohnbauliche Entwicklung hier 
nicht geplant. Im Gegensatz dazu gibt es im Ortsteil Blasiwald konkrete 
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Entwicklungsabsichten und Nachfrage nach Wohnraum, jedoch keine Wohnbauentwick-
lungsflächen mehr im Flächennutzungsplan. Da die Gemeinde Schluchsee sich zum Ziel 
gesetzt hat, alle Ortsteile zukunftsfähig zu gestalten und Perspektiven für die Einwohne-
rinnen und Einwohner zu schaffen, soll der Flächentausch durchgeführt werden. 

Um all diese Entwicklungen in den Gemeinden Feldberg und Schluchsee voranzubrin-
gen, haben sich die Gemeinden entschieden in einer Flächennutzungsplanänderung die 
verschiedenen Änderungen zusammenzufassen und den Flächennutzungsplan erneut 
zu ändern. Die notwendigen Bebauungspläne für die unterschiedlichen Vorhaben wer-
den dabei im sog. Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB aufgestellt.  

Die frühzeitige Beteiligung für den Bebauungsplan „Talblick“ fand in der Zeit vom 
11.12.2023 bis 26.01.2024 statt, für den Bebauungsplan „Erweiterung Chalet Kuckucks-
uhr“ vom 14.08.2023 bis 29.09.2023 und für den Bebauungsplan „Sommerseite-Stelle-
wald“ vom 19.04.2024 bis 21.05.2024. 

2 VERFAHRENSABLAUF UND RECHTSGRUNDLAGEN 

2.1 Allgemeines 

Zur Flächennutzungsplanänderung wird ein zweistufiges Planungsverfahren, bestehend 
aus der frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 
und der Offenlage gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB durchgeführt. 

Hierfür ist eine Umweltprüfung durchzuführen. Zur Ermittlung, in welchem Umfang der 
Detaillierungsgrad die Belange des Umweltschutzes in die Flächennutzungsplanände-
rung Eingang finden müssen, wird im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung ein Scoping 
durchgeführt, in dem die entsprechenden Fachbehörden beteiligt werden. 

Zur Offenlage wird ein Umweltbericht erstellt, der im Sinne der Abschichtung den Um-
weltbericht zu den Bebauungsplanverfahren ergänzt. 

Wie oben bereits dargelegt, werden die Aufstellung der Bebauungspläne und die Ände-
rung des Flächennutzungsplans im sog. Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB durchge-
führt. 

Für das Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Feldberg-Schluchsee wurde der wirksame 
Flächennutzungsplan bereits mehrfach geändert, wobei verschiedene laufende Verfah-
ren bislang nicht beendet oder eingestellt wurden. Die vorliegende FNP-Änderung stellt 
die 19. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft 
Feldberg-Schluchsee dar. 
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2.2 Verfahrensablauf 

__.__.____ Aufstellungsbeschluss zur 19. Änderung des Flächennutzungs-

plans durch den gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsge-

meinschaft  

__.__.____ - 

__.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  

Anschreiben vom 

__.__.____ mit Frist 

bis zum __.__.____ 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange sowie Scoping  

__.__.____ Entscheidung über die Anregungen aus der frühzeitigen Beteili-

gung und Offenlegungsbeschluss durch den gemeinsamen 

Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft  

Anschreiben vom 

__.__.____ mit Frist 

bis zum __.__.____ 

Durchführung der Offenlage zur Beteiligung der Behörden und 

der sonstigen Träger öffentlicher Belange  

__.__.____ - 

__.__.____ 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

__.__.____ Entscheidung über die vorgebrachten Anregungen durch den 

gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft und 

Wirksamkeitsbeschluss der 19. FNP-Änderung 

2.3 Umweltbericht 

Der Umweltbericht ist ein Bestandteil der Begründung und liegt den Unterlagen als ge-
sonderter Teil bei. Im Detail wird auf die Umweltberichte zu den Bebauungsplänen ver-
wiesen. 

3 ÄNDERUNGSBEREICHE 

3.1 Änderungsbereich 1 – Talblick 

3.1.1 Ziel der Planung 

Aufgrund anhaltender Nachfrage nach Wohnraum soll im nördlichen Bereich der Straße 
Talblick Baurecht für eine wohnbauliche Entwicklung geschaffen werden. (Auf Kapitel 1 
wird verwiesen)  

3.1.2 Lage und Größe des Änderungsbereichs 

Der 1. Änderungsbereich befindet sich im Ortsteil Falkau der Gemeinde Feldberg. Inner-
halb des Ortsteils liegt die Fläche im Bereich Hinterfalkau. Südwestlich des Änderungs-
bereichs verläuft die Straße Talblick, über welche das Plangebiet erschlossen werden 
soll. Entlang dieser Straße befindet sich bereits eine Wohnbebauung mit Hausgärten. In 
nördlicher und östlicher Richtung erstrecken sich Wiesenflächen bzw. landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Im Änderungsbereich selbst befindet sich derzeit eine Wiesenfläche, 
die als Fettweide bzw. Fettwiese zu charakterisieren ist.  

Der Geltungsbereich umfasst Teilflächen der Flurstücke Nrn. 149 und 149/15 und hat 
eine Größe von 4.662 m². 
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Abbildung 1 Änderungsbereich 1 der vorliegenden 19. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans 

(Geoportal BW 2024, ohne Maßstab) 

3.1.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Feldberg – Schluch-
see ist das Plangebiet heute als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Darüber hinaus 
befindet sich die geplante Baufläche derzeit noch im Landschaftsschutzgebiet „Feld-
berg-Schluchsee“ (Nr. 3.15.036), dessen Grenze im FNP dargestellt ist, die heute ent-
lang der bestehenden Siedlungsgrenze verläuft. 
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Abbildung 2 Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Feldberg-Schluch-
see von 2006 mit ungefährer Darstellung der Lage des Änderungsbereichs (rot dargestellt), (ohne Maß-
stab) 

3.1.4 Inhalte der Planänderung 

Durch die nun vorliegende Flächennutzungsplanänderung soll der Geltungsbereich 1 
vollständig als Wohnbaufläche dargestellt werden. Darüber hinaus soll die dargestellte 
Grenze des Landschaftsschutzgebiets an den dann neuen Ortsrand nach außen verla-
gert werden, wofür zuvor die Änderung des Landschaftsschutzgebiets beantragt werden 
muss. 

 

Abbildung 3 Deckblatt des Änderungsbereich 1 "Talblick" 
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3.1.5 Standortwahl 

Aufgrund der anhaltenden Wohnungsnachfrage in der Gemeinde Feldberg wurde in der 
Vergangenheit im Ortsteil Falkau bereits versucht, nördlich der Schuppenhörnlestraße 
den Bebauungsplan „Bierlehof“ aufzustellen, um dort die planungsrechtliche Vorausset-
zung zur Realisierung zusätzlicher Wohnbebauung zu schaffen. Jedoch wurde das Ver-
fahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans aufgrund der sich herausstellenden hohen 
ökologischen Wertigkeit der Flächen eingestellt. Aufgrund dieses Umstands hat die Ge-
meinde nun einen anderen Standort zur Entwicklung von Wohnbebauung ausgewählt, 
der insgesamt weniger ökologische Restriktionen aufweist und an dem konkrete Pla-
nungsabsichten bestehen.  

Der gewählte Standort bietet sich deshalb an, da er die bestehende Bebauung entlang 
der Talstraße Richtung Nordosten abrundet. Außerdem liegt die Fläche außerhalb von 
geschützten Biotopen, FFH- oder Vogelschutzgebieten. Jedoch befindet sich die Fläche 
in einem Landschaftsschutzgebiet. Betrachtet man jedoch die Ausdehnung des Land-
schaftsschutzgebiets in der Gemeinde Feldberg wird deutlich, dass der Großteil des Ge-
meindegebiets inbegriffen ist. Daher wurde entschieden, die notwendigen Verfahrens-
schritte für eine Änderung des Landschaftsschutzgebiets zu durchlaufen, um neues Bau-
land zu realisieren.  

Insgesamt sollen mit der Planung im Ortsteil Hinterfalkau neue Zukunftsperspektiven 
hinsichtlich des Wohnstandorts geschaffen werden. Damit sollen die sozialen Interessen 
der Bevölkerung berücksichtigt werden. Ausreichender Wohnraum und Perspektiven 
insbesondere für Einheimische, langfristig in der Gemeinde zu bleiben, sind wichtige 
Ziele der Gemeinde und werden mit der vorliegenden Planung gestärkt. Gleichzeitig sol-
len alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden auch die ökologischen und land-
schaftsbezogenen Kriterien in ausreichendem Maße zu berücksichtigen und wenn not-
wendig auszugleichen.  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die gewählte Fläche zwar nicht frei 
von Konflikten ist, die Konflikte jedoch im Verfahren zu lösen sind und damit eine sinn-
volle Abrundung des Ortsteils und Schaffung von benötigter Wohnbebauung ermöglicht 
werden kann.  

3.1.6 Erschließung 

Das Plangebiet kann über die Straße Talblick erschlossen werden. Diese ist ausreichend 
dimensioniert, so dass die geplante Wohnbebauung über diese Trasse erschlossen wer-
den kann. Zur internen Erschließung wird dann die vorhandene Straße nach Norden und 
Süden entlang der bestehenden Wohnbebauung erweitert, so dass dann auch die ein-
zelnen Grundstücke erschlossen werden. Auch die technische Infrastruktur ist bereits 
vorhanden, so dass im Sinne einer effizienten Erschließung die vorhandenen Strukturen 
ausgenutzt werden können. Im Zuge des parallel durchgeführten  Bebauungsplanver-
fahrens werden die konkreten Anschlüsse, sowie die Verkehrsführung innerhalb des 
Plangebiets geplant und mit den zuständigen Behörden abgestimmt. 

3.2 Änderungsbereich 2 – Sommerberg – F6 

3.2.1 Ziel der Planung 

Im Westen des Ortsteils Altglashütten möchte der Grundstückseigentümer im Bereich 
Sommerberg eine Ferienwohnungsanlage errichten. Ein Teil dieser Anlage ist bereits 
realisiert, sie soll jedoch noch deutlich erweitert werden. Um dies zu ermöglichen, soll 
ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan „Erweiterung Chalet Ku-
ckucksuhr“ wurde durch die verschiedenen Behörden jedoch deutlich, dass im Zuge der 
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Aufstellung des Bebauungsplans nördlich des Plangebiets bis zur Straße Am Sommer-
berg einige Grundstücke verbleiben, die fortan als Innenbereich zu bewerten sind. Auf-
grund der sehr heterogenen Bebauung der angrenzenden Umgebung zum einen sowie 
der verhältnismäßig kleinen Grundstücksgröße zum anderen, wurde angeregt diese 
Grundstücke grundsätzlich bei der Aufstellung des Bebauungsplans mit zu berücksich-
tigen. Im Zuge dieser Überlegungen wurde dann deutlich, dass eine Entwicklung in die-
sem Bereich entlang der Straße Am Sommerberg von der Gemeinde unterstützt wird, 
da hier bereits erschlossene Flächen einer Bebauung zugeführt werden sollen. Daran 
anschließend hat der Investor das Flurstück 179 erworben mit der Absicht hier eine er-
gänzende Wohnbebauung zu errichten. Nach Abstimmung mit den zuständigen Behör-
den wurde jedoch deutlich, dass dieses konkrete Flurstück - im Gegensatz zu den nord-
östlich anschließenden Grundstücken entlang der Straße - nicht mehr als Innenbereich 
zu bewerten ist, so dass eine Entwicklung hier einer Änderung des Flächennutzungs-
plans bedarf. Dementsprechend soll im Zuge der nun vorliegenden Änderung des Flä-
chennutzungsplans das Flurstück Nr. 179 und damit verbunden auch ein Teil des Flur-
stücks 180 in der Darstellung geändert werden, so dass auch hier eine Wohnbaufläche 
im Flächennutzungsplan dargestellt ist. 

3.2.2 Lage und Größe des Änderungsbereichs 

Das zweite Plangebiet befindet sich im Ortsteil Altglashütten der Gemeinde Feldberg. 
Innerhalb des Ortsteils liegt die Fläche im Bereich Sommerbergäcker. Nordwestlich des 
Plangebiets verläuft die Straße Am Sommerberg, über die das Plangebiet erschlossen 
ist. Entlang dieser Straße befindet sich bereits eine Wohnbebauung mit Hausgärten, so-
wie verschiedene touristische Betriebe. In südlicher Richtung erstrecken sich heute Wie-
senflächen bzw. landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen jedoch ein Sonderbau-
gebiet geplant ist. Hier soll das bestehende Ferienwohnungsgebäude erweitert und auf 
den gesamten Grundstücken Flst.Nrn. 180, 181 und 182 durch kleinere Ferienhäuser 
sowie begleitende Nutzungen und Dienstleistungen ergänzt werden. Diese Entwicklung 
als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Tourismus kann jedoch aus den Darstellun-
gen im wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt werden, so dass eine Änderung hier 
nur für den kleinen nördlich angrenzenden Bereich der geplanten Wohnbaufläche not-
wendig wird. 

Im Plangebiet selbst befindet sich derzeit eine Wiesenfläche, die als Fettweide bzw. Fett-
wiese zu charakterisieren ist. Am westlichen und südlichen Rand schließt ein Wohnge-
biet an. Der Änderungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 1.394 m² und betrifft 
das Flurstück Nr. 179 vollständig, sowie einen kleinen Teil des Flurstücks 180 in zweck-
dienlicher Abgrenzung. 



Verwaltungsgemeinschaft Feldberg - Schluchsee Stand: 24.09.2024 
19. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
 gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 11 von 25 

 

24-09-24 Begründung (24-08-20) 

 

Abbildung 4 Geltungsbereich des Änderungsbereich 2 der Flächennutzungsplanänderung im Bereich 
Sommerberg 

3.2.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Feldberg-Schluch-
see von 2006 in der Fassung der letzten Änderung stellt für den betroffenen Bereich des 
Plangebiets Flächen für die Landwirtschaft dar. 

 

Abbildung 5 Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Feldberg-Schluch-
see von 2006, Stand nach der 8. Punktuellen Änderung (ohne Maßstab) (Lage des Plangebiets rot darge-
stellt) 

Im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplans war ursprünglich im Bereich zwi-
schen der Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Freizeit und Tourismus und der 
nördlich angrenzenden Wohnbebauung ebenfalls ein geplantes Wohngebiet dargestellt. 
Dieses wurde jedoch im Rahmen der 8. Punktuellen Flächennutzungsplanänderung zu-
gunsten einer baulichen Entwicklung im Bereich des Tannenweges herausgetauscht 
und wieder als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 
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Abbildung 6 Darstellung des Flächennutzungsplans zum Wirksamkeitsbeschluss im Juli 2006 (links) und 
Darstellung im Flächennutzungsplan durch die 8. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans vom 
Mai 2012 (rechts) 

3.2.4 Inhalte der Planänderung 

Im Zuge der nun vorliegenden Planung soll der Geltungsbereich des Änderungsbereichs 
2 vollständig als Wohnbaufläche dargestellt werden. Darüber hinaus sind keine weiteren 
Anpassungen notwendig. 

 

Abbildung 7 Geplante Darstellung der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung für den Teilbereich 
Sommerberg (eigene Darstellung, ohne Maßstab) 

3.2.5 Standortauswahl 

Eine Standortalternativenprüfung im engeren Sinne wurde für die nun vorliegende Än-
derung des Flächennutzungsplans für den Geltungsbereich 2 nicht durchgeführt. Wie 
bereits oben beschrieben, ergibt sich die Planungserfordernis aus der aktuellen Entwick-
lung im Bereich des südlich angrenzenden Sondergebiets. Um hier den Anregungen der 
verschiedenen Behörden entsprechend Planungssicherheit für die betroffenen Grund-
stücke zu schaffen, soll das Plangebiet der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung 
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als Wohnbaufläche dargestellt werden. Es wurde mit den Behörden intensiv abgestimmt, 
welche Grundstücke im unmittelbaren Umfeld durch die Aufstellung des Bebauungs-
plans „Erweiterung Charlet Kuckucksuhr“ als Innenbereich zu bewerten sind und wo und 
wie eine planungsrechtliche Sicherung erfolgen soll. Um ein Wohngebäude auf dem 
Grundstück 179 errichten zu können wurde deutlich, dass dieses Grundstück nicht als 
Innenbereich zu bewerten ist, so dass hier eine entsprechende Änderung des Flächen-
nutzungsplans notwendig wird. Der Gemeinde Feldberg ist viel daran gelegen die Situ-
ation zu ordnen und entlang der bestehenden Straße Am Sommerberg eine Bebauung 
zuzulassen, so dass hier eine geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleistet ist, 
zum anderen jedoch auch die bestehende Infrastruktur entsprechend nachhaltig genutzt 
werden kann. 

3.2.6 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets ist bereits über die bestehende Straße Am Sommer-
berg im Norden des Änderungsbereichs gegeben. Hier ist sowohl die verkehrliche Er-
schließung gesichert als auch die Technische, da die Leitungen innerhalb der Straße 
bereits bestehen und ausreichend dimensioniert sind. 

3.3 Änderungsbereich 3 – Lochert – F4 

3.3.1 Ziel der Planung 

Um den zusätzlichen Wohnbauflächenbedarf durch die beiden vorherigen Projekte in 
der Gemeinde Feldberg zu kompensieren, soll im Gegenzug eine dargestellte Wohn-
baufläche reduziert und gemäß der tatsächlichen Nutzung wieder als landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt werden. Dementsprechend soll die geplante Wohnbaufläche im Be-
reich Lochert flächengleich reduziert werden. 

3.3.2 Lage und Größe des Plangebiets 

Das Plangebiet liegt im Osten des Ortsteils Altglashütten zwischen der bestehenden Be-
bauung des Ortsteils und der Bahnlinie. Das Plangebiet bildet den östlichen Siedlungs-
rand von Altglashütten und umfasst Teile der Flurstücke Flst.Nrn. 84, 87, 88, 90/1 und 
91, sowie einen Teil des Straßengrundstücks (Gottwinaweg) Flst.Nr. 89. Insgesamt um-
fasst der Änderungsbereich eine Fläche von etwa 0,60 ha. Diese Flächengröße ent-
spricht in der Summe der Größe der beiden oben genannten Wohnbauflächen, so dass 
diese durch die konkrete Tauschfläche vollständig kompensiert werden. Die Flächenteile 
der beiden Wohnbauflächen betragen etwa 1.394 m² und 3.466 m². Hinzu kommt ein 
Teilbereich der angrenzenden geplanten Wohnbaufläche, die aus plangraphischen 
Gründen mit in den Änderungsbereich aufgenommen wird, damit die verbleibende 
Wohnbaufläche zeichnerisch abgeschlossen werden kann. 
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Abbildung 8 Darstellung des Geltungsbereichs der Teilfläche „Lochert“ (Quelle: Eigene Darstellung) 

 

3.3.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Feldberg – Schluch-
see ist der Geltungs-
bereich heute als ge-
plante Wohnbauflä-
che „Lochert“ – F4 
dargestellt. Im Norden 
verläuft die Grenze 
des Landschafts-
schutzgebiets „Feld-
berg-Schluchsee“ (Nr. 
3.15.036). Weitere 
Darstellungen sind 
nicht vorhanden. 

Abbildung 9 Ausschnitt 
aus dem wirksamen Flä-
chennutzungsplan mit un-
gefährer Darstellung des 
Änderungsbereichs (rot 
gestrichelt), (unmaßstäb-

lich) 

3.3.4 Inhalte der Planänderung 

Im Zuge der nun vorliegenden 19. Änderung des Flächennutzungsplans soll das Plan-
gebiet gemäß seiner heutigen Nutzung als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. 
Dabei wird die Darstellung der zukünftigen landwirtschaftlichen Fläche so vorgenom-
men, dass durch diese Änderung für beide der oben beschriebenen Projekte der Flä-
chentausch größengleich vollzogen wird. 
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Abbildung 10 Geplante Darstellung der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung 

Über die Darstellung der landwirtschaftlichen Fläche hinaus wird auch ein Teil des süd-
lich und westlich angrenzenden geplanten Wohngebiets mit in den Geltungsbereich der 
vorliegenden Flächennutzungsplanänderung mit einbezogen. Dies hat jedoch rein plan-
graphische Gründe und zieht keine inhaltliche Änderung des Flächennutzungsplan nach 
sich. Ziel ist es hier lediglich die Randsignatur der verbleibenden geplanten Wohnbau-
fläche zu erhalten und graphisch wieder zu schließen, so dass eine abgegrenzte Fläche 
entsteht. Im südlich anschließenden Bereich  ist eine Bebauung bereits seit langer Zeit 
vorhanden, im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Grundstück mit der Flurstücks-
nummer 87 jedoch als geplantes Wohngebiet dargestellt.  

3.3.5 Standortauswahl 

Um die beiden oben dargestellten Projekte umzusetzen, soll im Sinne eines Flächentau-
sches die bisher im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbaufläche „Lochert“ entfal-
len und gemäß der tatsächlichen Nutzung wieder als landwirtschaftliche Fläche darge-
stellt werden. Im wirksamen Flächennutzungsplan sind noch einige geplante Wohnbau-
gebiete dargestellt, die bisher nicht entwickelt wurden. Im Zuge der vorliegenden Flä-
chennutzungsplanänderung wurde geprüft, wie der notwendige Flächentausch vollzo-
gen werden kann. Bei der Betrachtung der einzelnen Teilflächen wurde jedoch schnell 
deutlich, dass sich die Fläche Lochert für eine Entwicklung als Wohnbaufläche nicht 
mehr eignet. Zum einen liegt die Fläche im Nahbereich der Bahntrasse, so dass bei einer 
Entwicklung mit erhöhten Anforderungen hinsichtlich des Lärmschutzes zu rechnen 
wäre. Darüber hinaus ist das Plangebiet auch sehr steil, so dass auch aus diesem As-
pekt eine Bebauung nicht leicht umzusetzen ist. Das ausschlaggebende Kriterium war 
jedoch die zwischenzeitliche Kartierung des Biotops „Bärwurz-Wiese in Altglashütten un-
terhalb Windgfällstraße“ (Nr. 3811431500679) im August 2017 innerhalb des Plange-
biets. Damit stehen erhebliche ökologische Belange gegen eine Entwicklung innerhalb 
dieses Plangebiets. Dementsprechend steht die Fläche Lochert für eine Wohnbauent-
wicklung nicht mehr zur Verfügung, so dass eine Änderung der Darstellung im Flächen-
nutzungsplan nachvollziehbar ist. 
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Abbildung 11 Darstellung des kartieren Biotops mit ungefährer Lage des Geltungsbereichs des Ände-
rungsbereichs 3 (Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der LUBW, Stand August 2024) 

3.3.6 Erschließung 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans soll das Plangebiet gemäß der aktuellen 
Nutzung als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. Die Erschließung hinsichtlich 
dieser Nutzung ist bereits gegeben und bleibt unverändert erhalten. 

3.4 Änderungsbereich 4 – Sommerseite – Stellewald  

3.4.1 Ziel der Planungen 

Im Ortsteil Blasiwald der Gemeinde Schluchsee gibt es eine anhaltende Nachfrage nach 
Wohnraum, jedoch aktuell im Flächennutzungsplan keine Entwicklungsmöglichkeiten 
zur Schaffung von neuer Wohnbebauung. Mit Aufstellung eines Bebauungsplans im An-
schluss an die bestehende Bebauung im östlichen Bereich der Straße Sommerseite des 
Ortsteils soll der Nachfrage nach Wohnraum begegnet werden. Aufgrund von natur- und 
artenschutzrechtlichen Restriktionen waren frühere Absichten zur Schaffung von Bau-
recht z.B. im Bereich Sommerseite -Draiberg nicht erfolgreich, da südlich und westlich 
der Bebauung des Ortsteils FFH- und Vogelschutzgebiete vorhanden sind. Daher hat 
sich die Gemeinde dazu entschieden, eine wohnbauliche Entwicklung im östlichen An-
schluss der vorhandenen Bebauung vorzusehen.  

3.4.2 Lage und Größe des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung Blasiwald nördlich der Straße „Som-
merseite“. Es wird begrenzt 

im Norden: von Wald 

im Osten: von Wald 

im Süden:  von der Straße „Sommerseite“ sowie dahinter liegender einzeiliger Bebau-
ung 

im Westen:  von Wohnbebauung. 
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Der Ortsteil selbst ist mit Ausnahme der westlichen Seite, an der sich Wiesenflächen 
befinden, von Wald umgeben.  

Der Änderungsbereich umfasst Teilbereiche der Grundstücke mit den Flst.-Nrn. 349 und 
348/5 und beläuft sich auf eine Fläche von 6.268 m². Die ausgewiesene Wohnbaufläche 
beträgt aber nur 4.528 m². Beim Rest der Fläche handelt es sich um landwirtschaftliche 
Fläche, die aufgenommen wurde um die geplante geänderte Grenze des Landschafts-
schutzgebietes darstellen zu können. 

 

Abbildung 12 Lage des Änderungsbereichs „Sommerseite-Stellewald“ (rot markiert) (Geoportal BW 2024) 

3.4.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im bestehenden Flächennutzungsplan ist der Änderungsbereich als landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt.  
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Abbildung 13 Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Feld-

berg--Schluchsee (ohne Maßstab) (Plangebiet rot markiert) 

3.4.4 Inhalte der Planänderung 

Durch die nun vorliegende Flächennutzungsplanänderung soll der Geltungsbereich 4 als 
Wohnbaufläche dargestellt werden. Darüber hinaus soll die dargestellte Grenze des 
Landschaftsschutzgebiets an den dann neuen Ortsrand nach außen verlagert werden.  

 

Abbildung 14 Geplante Darstellung der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung 
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3.4.5 Standortauswahl 

Die Gemeinde Schluchsee hat das Ziel, dass sich der Ortsteil Blasiwald zukunftsfähig 
weiterentwickelt. Insbesondere soll ausreichender Wohnraum für ortsansässige junge 
Familien zur Verfügung gestellt werden. Hier besteht aktuell Nachholbedarf. Deshalb hat 
sich die Gemeinde dazu entschlossen, die bestehende Bebauung in Blasiwald durch die 
Entwicklung neuer Bauplätze an der Straße Sommerseite abzurunden.  

Im nahegelegenen Ortsteil Eisenbreche wurde ein Gebiet, für welches Wohnbauent-
wicklungsflächen im Flächennutzungsplan vorgesehen waren nordöstlich der Seewald-
straße bereits vollständig aufgesiedelt. Somit stehen in Blasiwald oder im Umfeld keine 
Wohnbauentwicklungsflächen im Flächennutzungsplan mehr zur Verfügung.  

Die potenziellen Flächen für die Umsetzung der vorliegenden Planungsabsicht der Ge-
meinde wurden durch verschiedene Faktoren limitiert. Einer dieser Faktoren ist, dass die 
Gemeinde in diesem Bereich nur über sehr wenig Eigentum verfügt. Dadurch ist der 
Handlungsspielraum zur Entwicklung von Wohnbebauung bereits deutlich einge-
schränkt. Am ausgewählten Standort wurde es der Gemeinde jedoch ermöglicht, die 
Flächen zu erwerben, womit die Grundvoraussetzung für die Umsetzung der Planung 
geschaffen wurde. 

Ein weiterer Faktor, der die Auswahl an möglichen Alternativen begrenzt, ist, dass in 
großen Bereichen von Blasiwald keine Abwassererschließung vorhanden ist. Am ge-
wählten Standort ist jedoch der Anschluss an das Kanalnetz möglich. 

Bei der Tatsache, dass der ausgewählte Standort aktuell im Bereich von Waldfläche 
liegt, muss berücksichtigt  werden, dass Wald einen überwiegenden Teil des Gemeinde-
gebiets einnimmt und daher eine Vermeidung von Waldflächen kaum realisierbar ist.   

Hinzu kommt, dass bereits eine andere Fläche im Ortsteil Blasiwald für die Entwicklung 
von Wohnbauland geprüft wurde, sich jedoch bereits nach Durchführung der Frühzeiti-
gen Beteiligung gezeigt hat, dass aufgrund der Restriktionen wie dem FFH-Schutzstatus 
eine Entwicklung wenig aussichtsreich wäre. Im Vergleich zu anderen Flächen im Orts-
teil ist das Plangebiet aus landschaftsplanerischer Sicht daher als eher unproblematisch 
zu beurteilen, da viele Teile des Gemeindegebiets unter dem Schutzstatus der Natura 
2000 Gebiete stehen. 

3.4.6 Erschließung 

Das Plangebiet ist bereits über die südlich verlaufende Straße Sommerseite erschlos-
sen.  

3.5 Änderungsbereich 5 – Kleiner Riesenbühl  

3.5.1 Ziel der Planungen 

Um den zusätzlichen Wohnbauflächenbedarf durch die Fläche Sommerseite-Stellewald 
zu kompensieren, soll im Gegenzug eine dargestellte Wohnbaufläche reduziert und ge-
mäß der tatsächlichen Nutzung wieder als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. 
Dementsprechend soll die geplante Wohnbaufläche im Bereich Kleiner Riesenbühl flä-
chengrößengleich reduziert werden. 

3.5.2 Lage und Größe des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich im Norden Schluchsees, östlich der L156 und nordöstlich 
der Fischbacher Str. Richtung Osten schließen sich Waldflächen an. Richtung Norden 
und Südosten sind landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen vorhanden. Die Fläche 
des Änderungsbereichs beläuft sich auf 5.190 m². Davon beträgt die landwirtschaftliche 
Fläche 4.537 m².  
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Abbildung 15 Lage des Änderungsbereichs 5 (rot markiert) (Geoportal BW 2024) 

3.5.3 Bisherige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Feldberg – Schluch-
see ist der Geltungsbereich heute als geplante Wohnbaufläche „Kleiner Riesenbühl“ – 
S29 dargestellt. Weitere Darstellungen sind nicht vorhanden. 

 

Abbildung 16 Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Feld-
berg--Schluchsee (ohne Maßstab) (Plangebiet rot markiert) 

3.5.4 Inhalte der Planänderung 

Im Zuge der nun vorliegenden 11. Änderung des Flächennutzungsplans soll das Plan-
gebiet gemäß seiner heutigen Nutzung als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. 
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Die Begrenzung der angrenzenden Wohnbauentwicklungsfläche wird aus grafischen 
Gründen in die Planzeichnung aufgenommen. 

 

Abbildung 17 Geplante Darstellung der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung 

3.5.5 Standortauswahl 

Um das Projekt „Sommerseite-Stellewald“ in Schluchsee umsetzen zu können, soll ein 
Teilbereich der Wohnbauentwicklungsfläche „Kleiner Riesenbühl“ entfallen und gemäß 
der tatsächlichen Nutzung wieder als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. 
Viele der im FNP als Wohnbauentwicklungsflächen dargestellten Flächen wurden mitt-
lerweile bereits aufgesiedelt. Von den noch vorhandenen Wohnbauentwicklungsflächen, 
die noch nicht bebaut sind, wurde sich für den nördlichen Bereich der Fläche S29 ent-
schieden, da dieser am Ortsrand, in relativ weiter Entfernung zum Zentrum in Schluch-
see liegt und außerdem verkehrlich durch die direkt im Westen anschließende L156 vor-
belastet ist. Daher wird es von der Gemeinde Schluchsee als sinnvoll erachtet, den nörd-
lichen Bereich von S29 als landwirtschaftliche Fläche auszuweisen. Auf der gegenüber-
liegenden Seite der Fischbacher Str. befindet sich auf der Fläche S3 aktuell der Bebau-
ungsplan „Mattenweg II“ im Verfahren, der Wohnbebauung ausweist. Die verbleibende 
Fläche von S29 und die Fläche S3 würden somit eine bauliche Entwicklung beidseitig 
der Fischbacher Str. ermöglichen. Auch der Bebauungsplan Mattenweg II sieht einen 
„Grünen Puffer“ zur Landesstraße vor, sodass die Herausnahme des nördlichen Be-
reichs der Fläche S29 diesem Konzept entspricht, einen „Puffer“ zwischen Landesstraße 
und Wohnbebauung sicherzustellen.  

3.5.6 Erschließung 

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans soll das Plangebiet gemäß der aktuellen 
Nutzung als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. Die Erschließung hinsichtlich 
dieser Nutzung ist bereits gegeben und bleibt unverändert erhalten. 
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24-09-24 Begründung (24-08-20) 

4 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN / ZIELE DER RAUMORDNUNG 

Nach § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Aus diesem Anpassungsgebot ergibt sich für die Gemeinden die Verpflichtung zur Be-
achtung bestehender Ziele bei der Änderung, Ergänzung bzw. Aufstellung von Bauleit-
plänen. Dies gilt insbesondere für Flächennutzungspläne. Für die Gemeinden Feldberg 
und Schluchsee sind die Ziele des Regionalplans Südlicher Oberrhein maßgebend. 

4.1.1 Feldberg 

Im Regionalplan wird Feldberg als Gemeinde mit Eigenentwicklung für die Funktion 
Wohnen und Gewerbe festgelegt. Ziel von Eigenentwicklergemeinden ist es, für die ei-
gene Bevölkerung in einem angemessenen Rahmen Flächen für die Entwicklung bereit-
zustellen. Für die verschiedenen Teilflächen selbst ergeben sich keine Konflikte mit den 
Zielen des wirksamen Regionalplans. In der Raumnutzungskarte werden alle drei Flä-
chen als außerhalb der Siedlungsfläche liegend dargestellt, darüber hinaus werden aber 
keine weiteren Inhalte dargestellt. Lediglich im Bereich Sommerberg liegt nördlich des 
Änderungsbereichs eine Fläche, die als FFH-Gebiet „Hochschwarzwald um Hinterzar-
ten“ (Nr. 8114341) geschützt ist. Dieses Schutzgebiet liegt jedoch noch nördlich der an-
grenzenden bereits bestehenden Bebauung, so dass durch die Darstellung des Ände-
rungsbereichs als Wohnbaufläche eine Beeinträchtigung der Schutzziele nicht zu erwar-
ten ist. 

 

Abbildung 18 Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalverband Südlicher Oberrhein mit der 
ungefähren Darstellung der 3 Änderungsbereiche in der Gemeinde Feldberg (rot umrandet), unmaßstäb-
lich 

Neben der graphischen Darstellung sind auch die textlich formulierten Ziele des Regio-
nalplans verbindlich. Aber auch hier ist die dargestellte Entwicklung in den 3 

Lochert 

Talblick 

Sommerberg 



Verwaltungsgemeinschaft Feldberg - Schluchsee Stand: 24.09.2024 
19. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
 gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 23 von 25 

 

24-09-24 Begründung (24-08-20) 

Änderungsbereichen mit den Zielen im Einklang, da die beiden geplanten baulichen Ent-
wicklungen unmittelbar an den bereits bestehenden Siedlungsbereich angrenzen, so 
dass eine geordnete städtebauliche Entwicklung gegeben ist. Der dritte Änderungsbe-
reich umfasst die Darstellung einer landwirtschaftlichen Fläche, so dass hier die tatsäch-
liche Nutzung abgebildet wird. 

4.1.2 Schluchsee 

Im Regionalplan ist Schluchsee als Gemeinde mit Eigenentwicklung für die Funktion 
Wohnen festgelegt. Ziel von Eigenentwicklergemeinden ist es, für die eigene Bevölke-
rung in einem angemessenen Rahmen Flächen für die Entwicklung bereitzustellen. Für 
die beiden Teilflächen selbst ergeben sich keine Konflikte mit den Zielen des wirksamen 
Regionalplans. In der Raumnutzungskarte werden beide Flächen als außerhalb der 
Siedlungsfläche liegend dargestellt, darüber hinaus werden aber keine weiteren Inhalte 
dargestellt. Das im Regionalplan eingezeichnete Natura 2000 Gebiet verläuft südöstlich 
der Bebauung des Ortsteils. Dabei handelt es sich um das FFH-Gebiet (Blasiwald und 
Unterkrummen) und das Vogelschutzgebiet Südschwarzwald. Eine Beeinträchtigung der 
Schutzziele durch die geplante Wohnbebauung ist nicht zu erwarten.  

 

Abbildung 19 Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalverband Südlicher Oberrhein mit der 
ungefähren Darstellung der beiden Änderungsbereiche in der Gemeinde Schluchsee (rot umrandet), un-

maßstäblich 

Neben der graphischen Darstellung sind auch die textlich formulierten Ziele des Regio-
nalplans verbindlich. Aber auch hier ist die dargestellte Entwicklung in dem Änderungs-
bereichen mit den Zielen im Einklang. Die geplante bauliche Entwicklung grenzt unmit-
telbar an den bereits bestehenden Siedlungsbereich an, so dass eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung gegeben ist. Der fünfte Änderungsbereich umfasst die Darstel-
lung einer landwirtschaftlichen Fläche, so dass hier die tatsächliche Nutzung abgebil-
det wird. 

Sommerseite- 
Stellewald 

Kleiner 
Riesenbühl 
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24-09-24 Begründung (24-08-20) 

5 INANSPRUCHNAHME LANDWIRTSCHAFTLICHER FLÄCHEN 

Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzun-
gen sind gemäß § 1a Abs. 2 BauGB die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde 
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sol-
len nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit der Umwandlung 
landwirtschaftlich genutzter Flächen soll dabei begründet werden.  

Die Prüfung von alternativen Standorten hat gezeigt, dass die nun vorliegenden Ände-
rungen jeweils eine sinnvolle und angemessene Erweiterung der bestehenden Sied-
lungsstruktur darstellt. Im Gegenzug soll jedoch flächengrößengleich auf die planungs-
rechtlich bereits vorbereitete Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen verzichtet 
werden, so dass diese Flächen auch langfristig dieser Nutzung zur Verfügung stehen. 
Die nun für eine Bebauung ausgewählten Standorte sind alle bereits erschlossen und 
ergänzen die bestehenden Siedlungsansätze, so dass eine harmonische Abrundung der 
Ortsteile entsteht, bzw. im Bereich Am Sommerberg eine entstehende Lücke in der Be-
bauung geschlossen wird. 

Die in Feldberg neu in Anspruch genommenen Flächen werden heute intensiv landwirt-
schaftlich genutzt. Der Bereich Talblick durch den nördlich nahegelegenen Hof als Wie-
senfläche, der Bereich Am Sommerberg ebenfalls als Wiese. Beide Flächen sind sehr 
hängig. Im Bereich Sommerberg wird die landwirtschaftliche Nutzung auch ohne die Än-
derung des Flächennutzungsplans voraussichtlich aufgegeben, da die südlich angren-
zenden Flächen für die touristische Nutzung in Anspruch genommen werden. So ver-
bleibt eine kleine Restfläche zwischen der neuen Ferienwohnungsanlage und der Straße 
Am Sommerberg, die aufgrund der geringen Flächengröße nicht für eine landwirtschaft-
liche Nutzung geeignet ist. Die Fläche Talblick in Schluchsee wird aktuell nicht landwirt-
schaftlich genutzt, auf der Fläche ist Wald vorhanden. Somit ergibt sich kein realer Ver-
lust an landwirtschaftlicher Nutzfläche.  

Im Gegenzug für diese Inanspruchnahme bisher landwirtschaftlicher Flächen wird flä-
chengleich auf andere geplante Baugebiete verzichtet. Im Bereich Lochert im Ortsteil 
Altglashütten kann so eine Wiese langfristig erhalten werden. Auch in Schluchsee kann 
so eine Fläche langfristig für die Landwirtschaft gesichert und einer Bebauung entzogen 
werden. 

Nach Betrachtung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinan-
der wird die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen zur Deckung des Bedarfs an 
Wohnbauflächen befürwortet.  

6 BELANGE DES UMWELTSCHUTZES 

Im Rahmen der Aufstellung der Flächennutzungsplanänderung sind die umweltschüt-
zenden Belange in die Abwägung einzubeziehen und gem. § 2a Nr. 2 BauGB in einem 
Umweltbericht zu ermitteln und zu bewerten. Die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange wurden aufgefordert, zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung (Scoping) im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung anhand von Scopingunterla-
gen Stellung zu nehmen.  

Zudem ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung eine Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung zu erstellen und geeignete Minimierungs-, Ausgleichs- und Kompensations-
maßnahmen inner- und – bei verbleibendem Defizit – außerhalb des Plangebiets zu er-
mitteln und zu sichern. 

Der Umweltbericht auf der Ebene der Flächennutzungsplanung wurde durch das Büro 
Faktorgrün aus Freiburg erbracht. Hinsichtlich einer detaillierteren Begründung und Be-
schreibung der ökologischen und grünordnerischen Maßnahmen wird auf die 
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24-09-24 Begründung (24-08-20) 

Umweltberichte verwiesen, die als Teile der Begründung der jeweiligen Bebauungsplan-
verfahren beigefügt sind. 

7 FLÄCHENBEDARF UND FLÄCHENBILANZ 

Die Flächenbilanz gibt die Veränderungen in der Darstellung des Flächennutzungsplans 
durch die nun vorliegende 19. Änderung des Flächennutzungsplans in beiden Gemein-
den wieder. 

Änderungsbereich  Flächennutzung  Fläche in ha 

  Bisherige 
Darstellung  

Zukünftige 
Darstellung 

Änderungsbereich 1  
Talblick 
Feldberg, OT Falkau 

Fläche für Landwirtschaft 0,47 0,12 

Wohnbaufläche - 0,35 

    

Änderungsbereich 2 
Sommerberg - F6 
Feldberg, OT Altglashütten 

Fläche für Landwirtschaft 0,14 - 

Wohnbaufläche - 0,14 

    

Änderungsbereich 3 
Lochert - F4 
Feldberg, OT Altglashütten 

Fläche für Landwirtschaft - 0,51 

Wohnbaufläche  0,51 - 

    

Änderungsbereich 4 
Sommerseite- Stellewald 
 Schluchsee, OT Blasiwald 

Fläche für Landwirtschaft 0,63 0,17 

Wohnbaufläche - 0,45 

 
   

Änderungsbereich 5 –  
Kleiner Riesenbühl – S29 
Schluchsee 

Fläche für Landwirtschaft - 0,45 

Wohnbaufläche 0,52 0,07 

 
   

Insgesamt Fläche für Landwirtschaft 0,96 0,96 

Wohnbaufläche 0,96 0,96 

 

 

 

 

 

Schluchsee, den  
 
 
 
 
Bürgermeister Planverfasser 
Jürgen Kaiser 
 


